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Zur Diskussion

Weitere Ausgestaltung
des Strafverfahrensrechts in der DDR
HEINZ PLITZ und Dr. GERT TEICHLER, 
wiss. Mitarbeiter im Ministerium der Justiz

Mit der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft in unserer Republik vollzieht sich gegenwärtig ein 
komplexer gesellschaftlicher Prozeß, der auch höhere Anfor
derungen an die Wahrung von sozialistischer Gesetzlichkeit 
und Rechtssicherheit und an die weitere Zurückdrängung von 
Rechtsverletzungen einschließt. Die weitere Vervollkommnung 
der sozialistischen Demokratie, die Verwirklichung der öko
nomischen Strategie, die Festigung und der allseitige Schutz 
der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung, die Er
weiterung der Rechte der Bürger und die Entwicklung der 
Garantien für ihre Realisierung gehören zu den Schwer
punkten der gesellschaftlichen Entwicklung. Mit ihnen sind 
auch die Hauptrichtungen für die weitere Entwicklung und 
Vervollkommnung der Justizgesetzgebung vorgezeichnet.

Auf der Grundlage dieser Schwerpunkte ist zu prüfen, 
welche Rechtsvorschriften einer weiteren Präzisierung, Er
gänzung oder auch Neuregelung bedürfen. Die im Programm 
der SED enthaltene Forderung, ausgehend von den gesell
schaftlichen Erfordernissen die sozialistische Rechtsordnung 
ständig zu vervollkommnen und die Wirksamkeit des soziali
stischen Rechts zu erhöhen1, ist keine abgeschlossene, son
dern eine stets aktuelle und auf der Grundlage des erreichten 
Entwicklungsstandes ständig zu lösende Aufgabe.

Der am 10. September 1987 vom Ministerrat der DDR be
schlossene Gesetzgebungsplan für den Zeitraum bis 1990 sieht 
vor, ein Gesetz zur Neufassung der Strafprozeßordnung der 
DDR auszuarbeiten.1 2 Als gesellschaftliche Zielstellung für 
die Ausarbeitung dieses Gesetzes wird im Plan darauf orien
tiert, mit der StPÖ-Neufassung die Integration des Strafver
fahrens in die gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen zur 
Vorbeugung von Straftaten und zur weiteren Zurückdrängung 
der Kriminalität zu verstärken, die Garantien für die Festi
gung der Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit weiter auszubauen, 
die Rechte und die Würde der Bürger wirksamer zu gewähr
leisten und ihre unmittelbare Mitwirkung am Strafverfahren 
effektiver auszugestalten. Durch einen rationellen Verfah
rensablauf und die Vereinfachung einzelner Verfahrensab
schnitte soll die Wirksamkeit des Strafverfahrens weiter er
höht werden.

Aus diesem Auftrag ergeben sich die nachfolgenden Über
legungen und Fragestellungen für die künftige inhaltliche 
Ausgestaltung des Strafverfährensrechts.

Weiterentwicklung des Strafverfahrensrechts 
im Ergebnis der Analyse zur Wirksamkeit der StPO

Die Strafprozeßordnung der DDR wurde in ihren wesentli
chen Grundzügen Mitte der sechziger Jahre konzipiert und 
am 12. Januar 1968 von der Volkskammer verabschiedet. In 
den 20 Jahren seines Bestehens hat sich dieses Gesetz als eine 
Regelung erwiesen, auf deren Grundlage Strafverfahren unter 
strikter Wahrung der Rechte der Verfahrensbeteiligten ratio
nell und effektiv durchgeführt werden.

Umfassende Ergänzungen der StPO wurden mit dem Ge
setz vom 19. Dezember 1974 zur Änderung der Strafprozeß
ordnung (GBl. I Nr. 64 S. 597) beschlossen. Sie waren darauf 
gerichtet, die Wirksamkeit des Strafverfahrens weiterzuent
wickeln, die Gesetzlichkeit zu festigen und die Rechtssicher
heit zu erhöhen.3 Geringfügige Änderungen der Strafprozeß
ordnung wurden mit dem 2. StÄG vom 7. April 1977 (GBl. I 
Nr. 10 S. 100) und dem 3. StÄG vom 28. Juni 1979 (GBl. I Nr. 17 
S. 139) vorgenommen.

Als Aufgabe des Gesetzgebungsplans 1981 bis 1985 hat eine 
Arbeitsgruppe der zentralen Justiz- und Sicherheitsorgane

und der Rechtswissenschaft eine komplexe Analyse zur Wirk
samkeit der StPO in der Strafverfolgungspraxis durchgeführt.

Diese Untersuchungen führten zu zahlreichen Anregungen 
für die effektive Anwendung des geltenden Rechts, die im 
Rahmen der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter der Ju
stizorgane, aber auch durch zentrale Anleitungsdokumente 
praxiswirksam umgesetzt werden konnten. Die Analyse zeigte 
jedoch darüber hinaus, daß einige Bestimmungen der Straf
prozeßordnung nicht mehr in vollem Umfang den gegenwär
tigen Erfordernissen ah eine effektive und rationelle Verfah
rensdurchführung entsprechen. Es ergaben sich zugleich eine 
Vielzahl konkreter Hinweise für die künftige Gestaltung des 
Strafverfahrenrechts.

Auch die wissenschaftlich-technische Entwicklung und die 
damit verbundene Einführung von Personal- und Bürocom
putern im Bereich der Justizorgane wirft neue Fragen, auf, 
die bei der Gestaltung des Verfahrensrechts Beachtung finden 
sollten.4 Weiterhin werden bei einer Neufassung der StPO 
Erkenntnisse zu berücksichtigen sein, die bei der Ausarbei
tung der kürzlich erschienenen 2., völlig neubearbeiteten Auf
lage des StPO-Kommentars gewonnen wurden. Innerhalb der 
gesetzlichen Neuregelung der Strafprozeßordnung wird letzt
lich auch zu beachten sein, daß eine Prüfung zentraler Anlei
tungsdokumente zum Strafverfahren gezeigt hat, welche 
Grenzen der Auslegbarkeit der StPO erreicht sind und wel
che Orientierungen (z. B. im Beweisrecht) Bestandteil der 
StPO werden sollten.

StPO-Neufassung mit dem Ziel weiterer Festigung 
von Gesetzlichkeit und Rechtssicherheit

Die grundsätzlichen politisch-juristischen Anforderungen an 
die weitere Ausgestaltung des Strafverfahrensrechts werden 
durch die vom XI. Parteitag der SED vorgezeichnete Ent
wicklung des sozialistischep Staates und seines Rechts be
stimmt. Durch eine Neufassung der StPO sollten insbesondere 
solche bewährten Prinzipien des sozialistischen Strafverfah
rens weiterentwickelt und ausgebaut werden, die darauf 
gerichtet sind,
— die sozialistische Gesetzlichkeit zu festigen, die Rechtssi

cherheit zu garantieren, Verletzungen des sozialistischen • 
Rechts in gebührender Weise zu ahnden und ihnen wirk
sam vorzubeugen,

— die Funktion, die Ziele und Aufgaben sowie die Grund
sätze des Strafverfahrens entsprechend den gesellschaftli
chen Erfordernissen und Möglichkeiten allseitig und all
gemeinverbindlich zu bestimmen,

— das Strafverfahren noch stärker in den gesamtgesellschaft
lichen Kampf gegen die Kriminalität zu integrieren und 
dabei die wachsende Bereitschaft der Bürger zur Mitwir
kung und konsequenten Durchsetzung der Verantwortung 
der Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane, der Betriebe 
und anderer Einrichtungen, der Vorstände der Genossen
schaften und Leitungen gesellschaftlicher Organisationen 
für die Gewährleistung der sozialistischen Gesetzlichkeit, 
für Ordnung, Disziplin und Sicherheit zu nutzen sowie

— die Rechte und die Würde der Bürger im Strafverfahren 
wirksamer zu gewährleisten und einen effektiven Beitrag 
zur Verhütung von Straftaten sowie zur Erziehung straf
fällig gewordener Bürger zu leisten.
Ausgehend von dieser Zielsetzung zeichnen sich aus der 

Analyse zur Wirksamkeit der Strafprozeßordnung, aus wei
teren Praxisuntersuchungen, aus bisherigen Anregungen und 
Forschungen der Strafprozeßrechtswissenschaft folgende in
haltliche Schwerpunkte für die geplante Neufassung der 
Strafprozeßordnung ab:
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